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DAS  MARKTWIRTSCHAFTLICHE PRINZIP IN DER GESAMTWIRTSCHAFT

Marktwirtschaft ist ein Prinzip, aber kein Dogma. Der klassische Streit darüber, ob der 
sich aus dem marktwirtschaftlichen System ergebende Automatismus ausreicht, um gemein- 
wirtschaftliche Belange zu  berücksichtigen, dürfte heute empirisch und deduktiv überholt 
sein. Im Rahmen der Gesamtwirtschaft werden immer marktwirtschaftliche und gem ein
wirtschaftliche Prinzipien verflochten sein. Die Ordnungselemente der Marktwirtschaft 
können ebenso gemeinwirtschaftlich wirken, wie die Betriebsformen der Gemeinwirtschaft 
sich marktwirtschaftlicher Spielregeln bedienen können. Eine sinnvolle Raumordnung, 
die nach einem wirtschaftspolitischen und soziologischen Optimum strebt, muß die Rela
tivität der Prinzipien kennen. Zwei große Wirtschaftssektoren, Verkehrsdienste und Ver
sorgungsdienste, sollen in den folgenden Abhandlungen in ihrem Verhältnis zum  m arkt
wirtschaftlichen Prinzip durchleuchtet werden.

Verkehrsordnung und Marktwirtschaft
Prof. Dr. Dr. Paul Berkenkopf, Köln

Der Begriff der M arktw irtsdiaft wird in der heutigen 
wirtsdiaftspolitisdien Diskussion keineswegs ein

deutig und einheitlidi gebraucht. Generell kann man 
ihn vielleicht so kennzeichnen, daß in der M arktw irt
schaft die V erteilung der Güter und Leistungen im 
Wettbewerb aller am M arkt beteiligten Gruppen (auf 
der Angebot- w ie auf der Nachfrageseite) vor sich geht. 
Im Gegensatz zur Verwaltungswirtschaft, wo, wie in 
der Rationierungswirtschaft der Kriegszeit, diese V er
teilung ganz oder doch weitgehend entweder direkt in 
den Händen des S taates bzw. der öffentlichen Hand 
liegt oder doch von dort auf der Angebots- oder der 
Nachfrageseite entscheidend beeinflußt wird. Gewisse 
Güter und Leistungen bleiben auch in der Zwangswirt
schaft des Krieges in Angebot und Nachfrage frei, so 
daß auch in einer solchen W irtschaft Restbestände 
einer Marktwirtschaft vorhanden bleiben. A nderer
seits ist auch die S truktur der M arktwirtschaft keines
wegs einheitlich, insofern als neben einer freien, un
geregelten M arktwirtschaft mit freier Preisbildung und 
freier Gestaltung von Angebot und Nachfrage be
stimmte Sektoren, wie etwa Teile der Landwirtschaft, 
der Wohnungs- und Verkehrswirtschaft, vorüberge
hender oder dauernder staatlicher Beeinflussung in 
Bezug auf die Höhe und A rt des Angebotes, den Um
fang der Befriedigung der Nachfrage und vor allem 
in Bezug auf die Preise unterliegen, und daß anderer
seits auch eine Einflußnahme privater Organisationen 
(Kartelle, Konzerne, Gewerkschaften) auf die Höhe 
und A rt des Angebots und die Preisgestaltung vor
liegt. Es ergibt sich ciamit in der sogenannten „M arkt
wirtschaft" eine ganze Skala von Differenzierungen 
einer solchen Wirtschaft, die der Vielfältigkeit und 
Differenziertheit des modernen gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Lebens entspricht. Auch in der „M arkt

wirtschaft" unterliegt ein großer Teil des W irtschafts
und speziell des Verteilungsprozesses staatlicher bzw. 
öffentlicher, aber auch privater Beeinflussung, stellt 
also einen irgendwie regulierten M arkt dar, im Gegen
satz zum „freien“ Markt, der in m ehr oder minder 
großem Umfang die Voraussetzungen des „vollkom
menen" M arktes erfüllt.
Eine Untersuchung über die Stellung des Verkehrs 
in der M arktwirtschaft wird zunächst die Frage behan
deln müssen, ob nicht der V erkehr in  seiner N atur 
liegende Gegebenheiten aufweist, die dem System einer 
freien M arktwirtschaft widerstreben. Daneben wird die 
Untersuchung sich aber auch auf die Frage erstrecken 
müssen, ob nicht der V erkehr wegen seiner engen 
Verbindung mit a l l e n  Gebieten des politischen und 
sozialen Lebens (nicht nur mit der wirtschaftlichen 
Sphäre) eine staatliche Einflußnahme auf seine Gestal
tung erfordert, zur W ahrung von übergeordneten staats- 
und gesellschaftspolitischen Forderungen, die ein rein 
privatwirtschaftlich arbeitendes Verkehrswesen nicht 
erfüllen kann.

MARKTWIDRIGE FAKTOREN DES VERKEHRS 

Eine Betrachtung des modernen Verkehrswesens unter 
dem erstgenannten Gesichtspunkt ergibt Besonder
heiten des Verkehrs gegenüber den übrigen Sektoren 
der Wirtschaft, die ihn für eine freie Marktwirtschaft 
in seinem größten und w iditigsten Bereich ungeeignet 
machen. Zunächst wird schon ein entscheidender Fak
tor der Verkehrsleistung, der Weg, bei den meisten 
Verkehrsnjitteln (mit überwiegender Ausnahme der 
Eisenbahnen) von der öffentlichen Hand zur Verfü
gung gestellt. Die Anlage der Straßen und der künst
lichen Binnenwasserstraßen, der Um- und Ausbau der 
natürlichen W asserstraßen, d ie  Anlage der Binnen- 
und Seehäfen und der Flugplätze ist eine Aufgabe,
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die von der privaten  W irtschaft nidit gelöst werden 
kann, weil sie — isoliert betraditet — privatwirt- 
sdiaftlidi n ie  rentabel sein würde. Damit ist ein ent- 
sdieidender Faktor der Verkehrsleistung, der Weg, aus 
dem reinen m arktw irtsdiaftlidien Bereidi herausge
nommen; denn die Anlage, Unterhaltimg und V er
waltung dieser W ege und Stationen des Verkehrs 
erfolgen sdion aus dem Grunde nidit unter markt- 
w irtsdiaftlidien Gesiditspunkten, weil sie aud i für 
die niditw irtsdiaftlidien Leistungen des V erkehrs die 
Voraussetzung bilden, aber auch aus dem Grunde, weil 
der Beitrag, den diese Anlagen für die w irtsdiaftlidien 
Leistungen der V erkehrsträger zur Verfügung stellen, 
durdiweg n id it im Sinne eines m arktw irtsdiaftlidien 
Verhaltens seitens der V erkehrsträger abgegolten wird. 
Die von den privaten V erkehrsträgern gezahlten 
Steuern und Gebühren dedien nidit die Kosten, die der 
Gesamtheit durdi die Erstellimg der W ege erwadisen, 
audi nidit zu dem Prozentsatz, der auf die V erkehrs
nutzung der W ege entfällt. Das gilt für den Luftver
kehr und die Binnenschiffahrt, aber audi für den Kraft
wagen. Selbst wenn einmal der Kraftverkehr im 
ganzen genommen an Steuern und Gebühren seinen 
Anteil an den W egekosten zahlen sollte, kann diese 
seine Gegenleistung dodi nie, wie es in einem System 
der M arktw irtsdiaft der Fall sein müßte, auf die 
Deckung der volkswirtschaftlidien Kosten des e i n 
z e l n e n  V erkehrsaktes abgestellt werden.

Die Sonderstellung des Verkehrs liegt aber nidit nur 
in der Tatsache begründet, daß die Verkehrsm ittel (mit 
Ausnahme der Eisenbahn) nicht selbst ihre W ege er
stellen und unterhalten, sondern sie  resultiert audi aus 
der besonderen A rt des V erkehrsaktes an sidi, die 
einen entsdieidenden Einfluß auf seine Stellung als 
Anbieter am V erkehrsm arkt hat. Das Angebot an V er
kehrsleistungen is t im Vergleidi zu den übrigen Ge
bieten der W irtsdiaft sehr unelastisch. Ein zeitlidier 
Ausgleidi von Sdiwankungen in der Verkehrsnach
frage ist stark  durch die Tatsache behindert, daß im 
V erkehr Produktion und Absatz der Leistung zu
sammenfallen, daß Verkehrsvorgänge nidit gelagert 
werden können. Diese Tatsache bedingt die Notwen
digkeit einer Haltung beträchtlicher Reserven an Trans
portraum, einer wesentlidi größeren Reserve, als sie 
sonst in  der W irtsdiaft üblich ist. Das gilt besonders 
für die großen öffentlichen Verkehrsmittel, wie die 
Eisenbahnen, bei denen noch die Aufgabe hinzutritt, 
ihre Reserven so zu bemessen, daß sie in Zeiten der 
Behinderung der übrigen Verkehrsmittel, etwa durch 
Frost, für diese ersatzweise einspringen können. Eine 
Umstellung der Leistung bei länger dauernden V er
schiebungen in der Nachfrage ist im Verkehrswesen 
kaum möglich, weil es sich hier um spezielle Leistungs
grundlagen handelt, die eben nur den V erkehrsakten 
dienen können. Die oligopolistisdie Struktur gewisser 
Teilmärkte des V erkehrs ist ein anderer Grund dafür, 
daß die Voraussetzungen für eine freie M arktpreis
bildung in großen Teilen des Verkehrswesens nicht 
gegeben sind.

A ndererseits zeigen gewisse Teilmärkte des Verkehrs 
eine inverse Reaktion des Angebotes auf Preissenkun
gen, ähnlich wie in gewissen Teilen der Landwirtsdiaft, 
in dem Sinne, daß viele Anbieter, vor allem die klei
neren (etwa im Lastkraftwagen-Verkehr), auf Preis
senkungen nicht m it einer Einschränkung des Ange
bots reagieren, sondern um gekehrt das Angebot 
vergrößern, um durch die erhöhte M engenleistung die 
Preissenkung wettzumachen. Die Aussdialtung der 
Grenzbetriebe vor allem im m otorisierten Straßenver
kehr w ird dadurch zu einem außerordentlich lang
wierigen Prozeß, so daß sich eine dauernde Tendenz 
zur Überkapazität ergibt, die heute das gesamte mo
derne V erkehrsw esen kennzeidinet.
Der geringen Angebotselastizität entspricht auf der 
anderen Seite eine geringere Nachfrageelastizität als 
auf den übrigen Gebieten der W irtschaft. Aut Ände
rungen der V erkehrspreise nach oben oder unten 
reagiert d ieN adifrage nur langsam und unvollkommen 
(wenn m an das Verkehrsvolum en im ganzen sieht, 
n id it in der V erteilung auf die einzelnen V erkehrs
mittel); denn die Nachfrage nach Verkehrsleistungen 
wird im G üterverkehr in  erster Linie vom Produktions
und Absatzrhythm us der W irtsdiaft bestimmt, wobei 
der V erkehr nur H ilfsdienste im W irtsdiaftsprozeß 
leistet, der in seiner Größe und Zusammensetzung 
primär von anderen als V erkehrsfaktoren bestimmt

wird. In besonders starkem  Maße gilt dies für den 
Personenverkehr, der auf Änderungen der V erkehrs
preise noch langsam er und im ganzen geringer reagiert 
als der G üterverkehr. W ir haben also im V erkehr 
einen Sektor des W irtsdiaftsprozesses vor uns, der 
eine sehr niedrige Angebots- und Nachfrageelastizität 
aufweist und auch aus diesem Grunde einer imge- 
regelten Konkurrenzwirtschaft mit freier Preisbildung 
widerstrebt.
Die von privaten  V erkehrsträgern sdion oft aus 
dieser Situation gezogene Konsequenz ist die immer 
w ieder auftretende Tendenz, auf der Grundlage pri
vatwirtschaftlicher Abmachungen und Abreden eine 
gemeinsame und einheitliche Investitions-, Angebots
und Preispolitik durdtzuführen, eine Erscheinung, die 
besonders in  der Binnenschiffahrt und in  der inter
nationalen Seeschiffahrt immer w ieder zu beobachten 
ist und die aud i in den Staaten m it Privatbahnsystem en 
viel stärker zum Durchbrudi gekommen wäre, wenn 
nicht die M onopolgesetzgebung, wie in  den USA, eine 
solche Entwicklung unterbunden hätte. *)

AUSSERWIRTSCHAFTLICHE VERKEHRSAUFGABEN

Zu dieser rein  wirtschaftlichen Betraditung der Stellung 
und Funktionen des V erkehrs gehört nun aber als 
entscheidender Faktor die Frage der W ahrnehmung 
außer- und überwirtsdiaftlicher Aufgaben, die der Ver
kehr in so großem Maße zu erfüllen hat. Sie kann nur 
durch eine staatliche Einflußnahme auf die V erkehrs
gestaltung verwirklicht werden. Damit ergibt sich der

Im einzelnen sei zu d iesen  A usführungen verw iesen  auf einen 
A ufsatz des V erfassers in H eft 2/1954 der Zeitschrift für V erkehrs- 
W issenschaft: .D er V erkehr in der M arktw irtschaft“.
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zweite, oben bereits angedeutete G esiditspunkt zu 
der Frage Verkehr und M arktwirtsdiaft: das V erhält
nis des Staates zum Verkehrswesen.
Es gibt bestimmte Gebiete der Wirtschaft, die ihrer 
ganzen Struktur nach eine Einflußnahme des Staates 
erfordern, in denen der Staat im Interesse der Gesamt
heit nicht nur vorübergehend, in Notzeiten, sondern 
dauernd und grundsätzlich in mehr oder minder großem 
Umfange in die Gestaltung und den Ablauf des W irt- 
sdiaftsprozesses eingreifen muß. Zu diesen Gebieten 
gehören neben der sogenannten Versorgungswirtschaft 
(Energie- imd W asserwirtschaft) auch Teile der Land
wirtschaft, der W ohnungswirtschaft, des Avißenhandels, 
der sozialen Beziehungen, und als besonders wichtiger 
Teil auch die Verkehrswirtschaft.
Es sind gewichtige Gründe, die den Staat und in  ge
wissem Umfang auch die anderen politischen Hoheits
träger veranlassen, gerade auf dem Gebiet des Ver
kehrswesens selbst aktiv, kontrollierend imd lenkend 
einzugreifen und dam it den V erkehr zu einem Teil 
aus der freien M arktwirtschaft herauszunehmen. Der 
Verkehr hat wie kaum ein anderes Gebiet der W irt
schaft weitgehend außerwirtschaftliche Aufgaben zu 
erfüllen, die ein rein  auf Privatinitiative eingestelltes 
Verkehrswesen nicht oder doch nur unzulänglich w ahr
nehmen könnte. In jedem  politischen Gemeinwesen 
müssen zunächst W ege angelegt werden, die den V er
kehrsmitteln die Möglichkeit bieten, die einzelnen 
Glieder eines Gemeinwesens m iteinander in  Verbin
dung zu bringen, zugleich aber den H oheitsträgern die 
Durchführimg ihrer Verwaltungsaufgaben zu ermög
lichen. Dementsprechend ist die Anlage und U nter
haltung der V erkehrsw ege (der Straßen, der Binnen
schiffahrtswege, der Häfen) eine Aufgabe, die von 
jeher mit wenigen Ausnahmen durch die öffentliche 
Hand erfüllt w orden ist, weil sie sich privatwirtschaft- 
lich nicht lohnte oder nur in unzureichendem Maße 
erfüllt werden konnte. Soweit die Anlage der Wege, 
wie bei der Eisenbahn, der Privatinitiative überlassen 
wurde, nahm der S taat durch Subventionen, durch 
Konzessionsauflagen usw. schon früh Einfluß auf die 
Ausgestaltung des Netzes, um auch dort, wo der Bau 
einer Strecke privatwirtschaftlich nicht lohnend er
schien, aus übergeordneten allgemeinwirtschaftlichen, 
raimiordnungspolitischen oder militärischen Gesichts
punkten den Bau zu ermöglichen. In der neuesten 
Entwicklung gehört hierher auch die staatliche Einfluß
nahme auf die Anlage der großen Flughäfen. Auch sie 
unterliegt gewissen Forderungen, die über eine rein pri
vatwirtschaftliche Zielsetzung hinausgehen und -stark 
von staats- und verwaltungspolitischen, raumpolitischen 
und militärischen Überlegungen bestimmt werden. Man 
kann generell sagen, daß die Anlage, der Ausbau, 
die Verwaltung und Sicherung aller wichtigeren V er
kehrswege eine Aufgabe ist, die in der modernen 
Wirtschaft und Gesellschaft vom Staat und in  lokalem 
Rahmen von den untergeordneten politischen Hoheits- 
trägern wahrgenommen wird — und im Interesse der 
Gesamtheit auch wahrgenommen werden muß. W eim 
damit einer der die V erkehrsleistung bestimmenden

Faktoren (Weg, Station, Fahrzeug, zum Teil auch die 
Anlage und der Betrieb der Stationen: Fluß- und See
häfen, Flugplätze) aus dem Zusammenhang der M arkt
wirtschaft herausgelöst ist, so hat das naturgemäß auch 
weitreichende Einflüsse auf die Funktion des gesam
ten Verkehrssystems, w eil dieses System nur in seiner 
Gesamtheit und gegenseitigen Abhängigkeit seine 
Funktionen erfüllen und als solches gesehen und ver
standen werden kann. Einige entscheidende Gesichts
punkte für die Anlage, den Ausbau und die Verwal
tung der Verkehrswege sind außerwirtschaftlicher Art, 
und soweit sie wirtschaftlicher A rt sind, w erden sie 
z. T. von allgemeinen, volkswirtschaftlichen Faktoren 
beeinflußt (z. B. bei der Raumordnung, speziell der 
räumlichen Dezentralisation der Industrie), die an 
die Stelle rein privatwirtschaftlicher Rentabilitätsüber
legungen treten. Die außerordentliche Bedeutung der 
Anlage des Verkehrsnetzes für die V erteilung der 
W irtschaftskräfte im  Raum ist gerade in  Deutschland, 
speziell in Süddeutschland, viel stärker als in  den 
übrigen Ländern erkannt und bei der Anlage speziell 
des Eisenbahnnetzes entsprechend berücksichtigt w or
den. Sie hat auch bei der Anlage künstlicher W asser
straßen eine wichtige Rolle gespielt.
Schafft der W eg erst die V oraussetzung für die V er
kehrsleistung, so w ird diese selbst durch die Q uantität 
und Q ualität des Verkehrsvorganges an  sich bestimmt. 
Es geht hier vor allem um die Häufigkeit, Regelmäßig
keit und Pünktlichkeit der Verkehrsbedienung, die 
dieser erst ihren vollen W ert gibt. In einem rein 
marktwirtschaftlich bestimmten Verkehrssystem  wird 
diese Leistung durch die Rentabilitätsüberlegungen der 
V erkehrsträger bestimmt, d. h. es werden V erkehrs
leistungen nur insoweit und in solcher Q ualität ange- 
boten, w ie sie durch die entstehenden Kosten und 
die zu erzielenden Preise bestimmt sind. Das bedeutet 
aber, daß un ter Umständen V erkehrsleistungen aus
fallen können, die un ter allgemeinwirtschaftlichen, 
raumpolitischen, sozialpolitischen und sonstigen über
geordneten Gesichtspunkten notwendig oder doch drin
gend erwünscht wären. Die ö f f e n t l i c h e n  V er
kehrsmittel eines Landes müssen so eingesetzt werden, 
daß sie ihre A-ufgaben nicht nur in den Gebieten des 
dichten Verkehrs erfüllen, wo sich ihr Einsatz kosten- 
und ertragsm äßig lohnt, sondern auch dort, wo nur 
geringe Verkehrsdichten vorhanden sind und wo die 
Einnahmen die Kosten der V erkehrsleistungen nicht 
decken. Gerade diese oft peripheren Gebiete geringerer 
W irtschaftskraft sind auf eine hinreichende V erkehrs
bedienung angewiesen, wenn sie nicht zum Schaden 
der Gesamtheit verkümm ern sollen. Diese Überlegun
gen gelten vor allem für die Eisenbahnen, die als 
eigentliches Rückgrat des öffentlichen V erkehrs hier 
Aufgaben wahrzunehmen haben, die im Allgemein
interesse erforderlich sind, die sie aber beträchtliche 
Opfer kosten und daher unter rein marktwirtschaft
licher Einstellung nicht erfüllt werden könnten. Da 
diese nichtmarktwirtschaftlich durchzuführenden Lei
stungen einseitig die Eisenbahnen als eigentlichen 
Träger des öffentlichen Verkehrs belasten, ergibt sich
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hier naturgemäß die Forderung nadi einem A usgleidi 
dieser Lasten durdi die anderen Verkehrsträger, die 
auf Grund Ihres nlditöffentlidien Charakters diesen 
Verpfliditungen nidit unterliegen. Man könnte daran 
denken, diesen A usgleidi dadurdi zu sdiaffen, daß man 
die öffentUdien Verkehrsmittel, besonders die Eisen
bahnen, von ihren staatspolitisdi und allgemeinwirt- 
sdiaftlid i bestimmten Sonderleistungen entlastet, bzw., 
soweit die Leistungen aufrediterhalten werden sollen, 
M indereinnahmen oder entstehende V erluste vom 
Staat dedcen läßtj oder aber dadurdi, daß man audi 
die übrigen, nadi m arktw irtsdiaftlidien G esiditspunkten 
arbeitenden V erkehrsträger durdi Besteuerung oder 
Gebührenerhebung (etwa in der Binnensdiiffahrt oder 
auf der Straße durdi Zollstraßen) mit zur Dedcung der 
aus den öffentlidien Auflagen entstehenden Lasten 
heranzieht. Die Frage dieses „Lastenausgleidis* inner
halb des Verkehrswesens ist eine der entsdieidenden 
Fragen aller m odernen Verkehrspolitik. Sie kann 
meiner Überzeugung nadi nur so gelöst werden, daß, 
im ganzen gesehen, die öffentlidien Verkehrsm ittel die 
im Interesse der Gesamtheit ihnen auferlegten Sonder
lasten audi in  Zukunft tragen m üssen (wobei man 
über das riditige Ausmaß dieser Sonderlasten, etwa 
bei den Sozialtarifen der Bundesbahn, durdiaus streiten 
kann), daß aber die niditöffentlidien Verkehrsm ittel 
dürdi Steuern und Gebühren mit zur Dedcung der 
Verluste herangezogen werden müssen, die den öffent- 
lidien V erkehrsträgern durdi die W ahrnehmung ihrer 
Sonderaufgaben erwadisen.

STAATLICHE TARIFBEEINFLUSSUNG

Durdi direkte oder indirekte Eingriffe in die Preis
gestaltung übt der Staat audi einen entsdieidenden 
Einfluß auf die Preisbildung im V erkehr aus. Äußer- 
lidi sdieint diese staatlidie Beeinflussung der V er
kehrspreise sidi zunädist nur auf die Eisenbahnen zu 
erstredien und eine Konsequenz der Monopolsituation 
zu sein, die die Eisenbahnen vor dem Aufkommen des 
Kraftwagens auf w eiten Gebieten der W irtsdiaft ein
genommen haben. Dadurdi wurde eine staatlidie Kon
tro lle  der Hisenbahntarife im öffentlidien Interesse 
notwendig, damit die M onopolsituation nidit ungebühr- 
lid i zum Sdiaden der Gesamtheit ausgenutzt werden 
konnte. Aber die staatlidie Beeinflussung und Kon
tro lle der Verkehrspreise, speziell im öffentlidien Ver
kehr, ist audi w eiter aufrediterhalten worden, nadi- 
dem die Eisenbahnen ihr Monopol verloren haben und 
in starken W ettbewerb mit anderen Verkehrsm itteln ge
ste llt worden sind. Das hat seine innere Bereditigung 
darin, daß die Verkehrspreise entsdieidende Kosten
faktoren für große Gebiete der W irtsdiaft darstellen 
und daß darum eine gewisse Stabilität vor allem dieser 
Preise dringend erw ünsdit ist. Es liegt aber audi darin 
begründet, daß vor allem die Eisenbahnen im öffent- 
lidien Verkehr teilweise Aufgaben zu erfüllen haben, 
die nur unter Verzidit auf die Rentabilität des ein
zelnen V erkehrsaktes erfüllt werden können, speziell 
in der Bedienung verkehrsarm er Gebiete. Der Staat muß 
au d i aus diesem Grunde Einfluß auf die Preisgestaltung

nehmen, um audi für diese Gebiete die Sidierstellung 
der V erkehrsbedienung zu erträglidien Preisen zu ge
währleisten. Die Tarifhoheit über die Eisenbahnen liegt 
aus diesen oder anderen Gründen nidit nur in den 
Ländern mit Staatseisenbahnen, sondern audi in den 
Ländern mit Privateisenbahnen (wie in den USA) in 
den Händen staatlid ier Stellen, seien es die Verkehrs
minister oder wie in den USA eine selbständige Be
hörde, die Interstate Commerce Commission. In einigen 
Ländern, wie speziell in Deutsdiland, erstredst sidi die 
Einflußnahme des Staates auf die Tarifgestaltung audi 
auf andere Verkehrsgebiete, so auf die Binnensdiiff- 
fahrt und den Kraftwagen, auf letzteren sowohl im 
öffentlidien Personenverkehr als aud i im privaten 
Güterverkehr. Beim Binnensdiiffsverkehr erk lärt sidi 
das in  e rste r Linie daraus, daß hier die Tendenz zur 
Uberinvestition in den Fahrzeugen besteht und daß 
zugleidi das Angebot an V erkehrsleistungen weit
gehend unelastisdi ist, einmal wegen der Unmöglidi- 
keit, im V erkehr Nadifragesdiw ankungen durdi Lage
rung des Angebots aufzufangen bzw. auszugleidien, 
und zum anderen wegen der Unmöglidikeit, einmal 
in den Fahrzeugen investiertes Kapital für andere als 
Zwedie der Binnensdiiffahrt verfügbarzu madien. Diese 
Unelastizität des Angebots hat, wie erwähnt, in der 
Binnensdiiffahrt immer wieder zu nationalen und in
ternationalen Vereinbarungen geführt, die den Zwedc 
hatten, das Angebot an  Sdiiffsraum zu regeln und 
aud i Einfluß auf die Investitiönspolitik zu nehmen. 
Da soldie V ereinbarungen aber immer nur kurzfristig 
zustande kam en und sehr labil waren, sah sidi die 
deutsdie Regierung in den dreißiger Jahren veranlaßt, 
durdi eine Zwangsorganisation der deutsdien Binnen
sdiiffahrt eine M arkt- und Preisordnung in  diesem Be- 
reidi durdizuführen, um weitere sdiw ere Sdiäden für 
dieses Gewerbe zu verhindern und um zu einer w eit
gehenden Stabilität der B innensdiiffahrtsfraditen zu ge
langen. A udi indirekt bedeutet die staatlid ie Tarifhoheit 
für die Eisenbahnen eine gewisse Regulierung der 
Binnensdiiffahrtstarife, die sidi bekanntlidi, von Krisen
zeiten abgesehen, aud i sdion vor den staatlidien Re
gulierungsmaßnahmen in der Binnensdiiffahrt auf ein 
gewisses prozentuales Verhältnis zu den entspredien- 
den Eisenbahntarifen einspielten (8— 15 Vo darunter). 
Audi in anderen Ländern, wie in Frankreidi und Hol
land, unterliegen die Binnensdiiffahrtsfraditen weit
gehend staatlid ier Kontrolle, und selbst in den USA 
ist der gew erblidie Binnensdiiffsverkehr (nidit der 
dort weitaus überwiegende W erkverkehr) der Fraditen- 
aufsidit durdi die Interstate Commerce Commission 
unterworfen. Komplizierter und uneinheitlidier liegen 
die V erhältnisse auf dem Gebiet des Kraftverkehrs. 
Soweit es sidi um öffentlidien Personenverkehr han
delt (Omnibus und Obus), unterliegt die Tariffest
setzung, ähnlidi w ie bei den elektrisdien Straßen
bahnen, durdiw eg der Genehmigung und Kontrolle 
durch die entspredienden lokalen und regionalen 
Hoheitsträger, audi hier, historisch gesehen, vielfadi 
aus einer ursprünglichen lokalen Monopolsituation her
aus. Sie wurde aber auch aufrediterhalten, nadidem  diese
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Monopolsituation durch das Aufkommen des privaten 
Kraftwagens und privater Autobusbetriebe gesdiwädit 
oder ganz beseitigt war. Der größte Teil dieser Be
triebe ist zudem in der öffentlichen Hand, die die 
Tarife von sich aus festsetzt (und nicht selten aus fis
kalischem Interesse überspannt), in einer M arkt
situation, die oft noch manches vom Monopol oder 
auch von einem Oligopol an  sich hat und damit die 
Voraussetzungen einer freien M arktpreisbildung nicht 
erfüllt.
Seitdem der moderne m otorisierte Straßenverkehr die 
wirtschaftliche Lage der Eisenbahnen weitgehend ver
schlechtert hat, versucht der Staat im Interesse der 
Erhaltung der für ihn aus allgemeinwirtschaftlichen, 
aber auch aus militärischen Gründen lebenswichtigen 
Eisenbahnen — sowie zur Schaffung der Voraussetzun
gen eines echten Leistungswettbewerbs zwischen den 
beiden V erkehrsträgern — Einfluß auf die Betriebs
und Preisgestaltung auch dieses neuen Verkehrsm ittels 
zu nehmen. Der Umfang, in dem ihm das gelingt, ist 
in den einzelnen Ländern sehr verschieden. Am wei
testen geht dieser Einfluß heute in  Deutschland und 
Österreich, z. T. auch in  England als Konsequenz der 
(allerdings mittlerweile aufgehobenen) Verstaatlichung 
des Kraftverkehrs. Die Notwendigkeit dieser Einfluß
nahme ergibt sich vor allem aus der Tatsache, daß der 
Kraftwagen das bestehende Leistungs- und Tarifsystem 
der Eisenbahn w eitgehend tm tergraben hat, während 
der Staat aus verschiedenen Gründen ein dringendes 
Interesse daran hat, dieses System funktionsfähig zu 
erhalten. Die W ege zu diesem Ziel sind allerdings in 
den einzelnen Ländern verschieden. In Frankreich und 
Italien zahlt der Staat den Eisenbahnverwaltungen 
zum Ausgleich ihrer Defizite jährlich hohe Beträge aus 
Steuergeldern (bis zu 1 Mrd. DM), läßt aber denjenigen 
Verkehrsträger, der in  erster Linie dieses Defizit her
beigeführt hat, nämlich den Kraftwagen, im w esent
lichen von den Regulierungen und Auflagen frei, was 
eine indirekte Subventionierung auf Kosten der Steuer
zahler bedeutet.
Der andere Weg, den Kraftwagen und auch die Binnen
schiffahrt durch Belastung mit den ihnen anzurech
nenden anteiligen Kosten der Verkehrswege auf etwa 
die gleiche Kostengrundlage zu stellen, wie sie sich 
für die Eisenbahn m it ihrer Verpflichtung der Eigen
finanzierung ihres W eges ergibt, ist in  der deutschen 
Verkehrspolitik der letzten Zeit zwar im Grundsatz 
als richtig anerkannt worden; er ist aber von seiner 
Verwirklichung noch weit entfernt. Ob m an sich für 
diese oder für die erstgenannte Möglichkeit entschei
det, in beiden Fällen muß der Staat mit unterstützenden 

• oder mit direkt oder indirekt restriktiven Maßnahmen 
in die Verkehrsgestaltung eingreifen, um den gesam
ten V erkehrsapparat funktionsfähig zu erhalten.

STAATLICHE VERKEHRSORDNUNG 

Wenn aus übergeordneten allgem einen Gesichts
punkten heraus der Staat eine Gesamtordnung des 
Verkehrs anstreben muß, die neben den wirtschaft
lichen auch die überwirtschaftlichen Aufgaben zu be

rücksichtigen hat, die im allgem einen Interesse liegen, 
dann ist er sich darüber klar, daß eine solche Ord
nung nicht durch die Initiative der Privatwirtschaft 
und rein marktmäßig geschaffen und aufrechterhalten 
w erden kann, weil aut dem Gebiet des V erkehrs auf 
Grund seiner inneren Struktur die Funktionen des 
freien M arktes weitgehend unwirksam sind, und außer
dem weil der V erkehr außer seinen wirtschaftlichen 
noch andere Aufgaben hat, die nur durch eine Ge
staltung des V erkehrs durch staatliche Maßnahmen ge
sichert w erden können. Bei seiner Einflußnahme auf 
die V erkehrsgestaltung wird der Staat im Rahmen des 
Möglichen markttechnische Mittel anwenden raüssen, 
d. h. in erster Linie durch Schaffung einigermaßen 
gleicher W ettbewerbsgrundlagen die Voraussetzungen 
für eine marktwirtschaftliche Lösung der Verkehrs
probleme herbeiführen; e r  w ird direkte verw altungs
mäßige Eingriffe nur da und nur insoweit vornehmen, 
als markttechnische M ittel (in erster Linie Beeinflussung 
der Kosten durch Besteuerung solcher Verkehrsmittel, 
die gegenüber den öffentlichen Verkehrsmitteln, spe
ziell der Eisenbahn, im W ettbewerb begünstigt sind) 
versagen. In beiden Fällen wird aber der Verkehr 
w eitgehend der freien M arktwirtschaft entzogen und 
auf eine eigene, ihm adäquate Basis gestellt.
Die vorstehenden Überlegungen sind in  erster Linie 
auf die Binnenverkehrsm ittel — Eisenbahn, Binnen
schiffahrt und m otorisierten Straßenverkehr — abge
stellt. Sie greifen aber mit den Ausführungen über die 
Anlage und den Betrieb der See- und Flughäfen: auch 
auf den internationalen V erkehr über. Soweit sich 
dieser V erkehr außerhalb der Landesgrenzen und der 
staatlichen Hoheitssphäre abspielt, hat der Staat, ab
gesehen von gewissen Abmachungen in internationalen 
Handels- und Schiffahrtsverträgen, keinen nennens
w erten Einfluß auf die Gestaltung dieses Verkehrs an 
sich. Er muß internationale V ereinbarungen über Be
trieb und Tarifgestaltung den privaten V erkehrsträgern 
selber überlassen; e r  kann ihnen allerdings bei den 
internationalen Verhandlungen unter Umständen mit 
wirtschaftlichen M itteln einen gewissen Rückhalt ge
währen.
Die Rolle des Staates gegenüber dem Binnenverkehr 
ist in erster Linie eine ordnende. Sie will diesem V er
kehr durch marktmäßige und andere Beeinflussung und 
Lenkung eine solche Ordnung geben, daß er die ihm 
gestellten Aufgaben — wirtschaftliche w ie außerwirt
schaftliche — im  Interesse und zum W ohle der A llge
m einheit erfüllen kann. W o diese Ordnung in  den rein 
privatwirtschaftlich ausgerichteten Teilen des Verkehrs, 
die an keine übergeordneten Forderungen gebunden 
sind, durch störende Elemente bedroht wird, muß der 
Staat mit Maßnahmen eingreifen, die auch diesen indi
vidualistischen Teil des V erkehrs zwingen, sich mit 
seiner besonderen Leistungsfähigkeit — aber auch mit 
entsprechender Kostenbelastung für die Aufwendungen 
der Allgemeinheit auf diesem Gebiet — einzufügen in 
das System der Gesamtordnung. Ohne diese ordnende 
Hand des Staates ist ein moderner Verkehr nicht mehr 
denkbar.
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Sum m ary: T r a n s p o r t  a n d  t h e  
M a r k e t - E c o n o m y .  The  t wo fun
dam en ta l questions exam ined in  the 
a r tic le  are , w h e th e r som e of th e  fea
tu re s  in h e ren t in  tra n sp o rt do n o t le n 
d e r  i t  incom patib le  w ith  a  free  m arket 
system , and w hether, in  v iew  of its 
close connection  w ith  a  1 1 departm ents 
of po litica l an d  soc ial life, th e  shaping 
of the  tra n sp o rt system  does n o t call 
fo r S ta te  in te rv en tio n . To begin  w ith  
th e  first e lem ent of traffic, the  con
s tru c tio n  an d  m ain tenance  of the  
course, fo r m o st m ean s of com m unica
tion  th is task  d evo lves on th e  public 
au th o rities  and can n o t be  u n d e rtak en  
by  p riv a te  en te rp rise . Supply  and de
m and  in tra n sp o rt a re  v e ry  ine las tic  
since, on th e  one hand , tran sp o rta tio n  
canno t be "sto red" and  on  the  o th er 
hand , dem and  in  the  field of goods 
traffic is de term ined  m ain ly  by  th e  p ro 
duction  and  sa les rhy thm  of trade . As 
reg a rd s  the  q u an tity  and  q u a lity  of 
th e  se rv ices (frequency, reg u la rity  and 
pu nctuality ), it is  o ften  n ecessa ry  to 
d isreg ard  th e  profit fac to r in  som e sec
tions, bo th  u n d e r econom ic an d  ex tra- 
econom ic (geographical, social, m ilita ry , 
etc.) aspects. So th e  au th o r 's  conclusion  
is  th a t  tra n sp o r t w ill la rg e ly  be re 
m oved  from  th e  sp he re  of th e  free 
m arket-econom y an d  w ill depend  on 
th e  reg u la tin g  ro le  o f th e  S tate . A lso, 
steps w ill h av e  to be  ta k e n  b y  th e  S ta te  
for th e  sections ru n  p u re ly  for p riv a te  
profit to be fitted in to  the  o v era ll tran s
p o rt system .

R ésum é: R è g l e m e n t  d e  t r a f i c  
e t  é c o n o m i e  d e  m a r c h é .  L 'au
te u r  sou ligne l 'im p o rtan ce  des deux  
prob lèm es su iv an ts : 1. Le trafic  ne  p ré 
sen te-t-il pas des d o n n ées o rig in a ire s  
se  tro u v a n t en  con trad ic tio n  av ec  le 
systèm e de l'économ ie de m arché? 2. A  
cause  de ses re la tio n s é tro ite s  avec 
t o u s  le s  dom aines de la  v ie  p o litique  
et soc ia le  le  trafic  n 'ex ig e-t-il pas 
l 'in te rv en tio n  de l'E ta t d an s les p ro 
blèm es de son développem ent? Q uan t 
à  la  p lu p a rt des m oyens de com m uni
ca tion  la  co nstruction  e t le m a in tien  de 
ré se a u x  ro u tie rs  se ro n t to u jo u rs  à  la 
charge du tré so r  public, l 'économ ie 
p riv ée  é ta n t h o rs  d 'é ta t  de le s  assu rer. 
Le ren d em en t des tra n sp o rts  n 'e s t p as 
u n  a rtic le  de dépôt, e t l'o ffre  e t la  de
m ande l 'en fe rm en t dan s u n  cad re  p lu tô t 
rig ide . D ans le  dom aine de la  c ircu la
tion  d es  m archand ises la  dem ande dé
pen d  so u rto u t de  la  cadence p lus ou 
m oins accé lé rée  de  la  p rodu c tio n  in 
d u strie lle  e t des ven tes . De m êm e du 
po in t de v u e  de la  qu an tité  e t  de la 
qualité  des p re s ta tio n s  fou rn ies (fré
quence, rég u la rité , ponctualité) il  fau t 
ren o n cer, dans u n  certa in  degré, au 
calcu l de  ren tab ilité , eu  égard  à  des 
asp ec ts  ex tra-économ iques, i. e. social, 
m ilita ire e t géopolitique. L 'au teu r a rriv e  
donc à  la  conclusion  que la  trafic 
échappe, sous beaucoup  de p o in ts de  
v u e  à  u n  règ lem en t dans le  ca d re  de 
l'économ ie de m ard ié , e t  q u 'il ex ige 
l 'in te rv e n tio n  de l'E ta t. C elui-ci doit 
p ren d re  des m esu res p o u r in tég re r  les 
se rv ices de tra n sp o rts  p riv és dans son 
systèm e coordiné.

R esum en: R e g l a m e n t o  d e  t r á 
f i c o  y  e c o n o m í a  d e  m e r c a d o .  
El articu lo  tra ta  p rin c ip a lm en te  dos 
prob lem as: si la s  p a rticu la rid ad e s  que 
re s id e n  en  la  n a tu ra leza  del tráfico, no 
re s is tan  u n a  econom ía lib re  de m ercado, 
y  s i el tráfico, p o r su  estrecha v incu
lac ión  con todos lo s lados de la  v ida 
po litica  y  social no re q u ie ra  una in 
fluencia e s ta ta l en  su  form ación. La 
construcción  y  el m an ten im ien to  de las 
v ias  de com unicación, en  re lac ió n  con 
la  m ay o ría  de lo s m edios de tran sp o rte  
co n stitu y e  u n a  ta re a  que incum be ai 
fisco y  la  cual no podría  se r solucio
n ad a  p o r la  econom ía p riv ad a . En lo 
q ue re sp e c ta  a  la  m ay o ría  de los ser
v ic io s de tran sp o rte , la  o fe rta  y  la de
m anda q u edan  b a s ta n te  ine lás tica s, p o r
que, p o r u n a  p a rte , es im posib le  .a l 
m acen a r“ se rv ic io s de tráfico  y , por 
o tra  p a rte , la  dem anda d e  transp o rtes  
de m ercancías es d e term inada p rincipal
m en te  p o r el ritm o de p roducción  y  de 
v e n ta  de la  econom ía. T am bién re la tivo  
a  la  cuestión  de  la  can tid ad  y  calidad  
del tráfico (frecuencia, reg u la rid ad , y  
p un tualidad) se  ren u n c ie  a  m enudo a 
considerac io n es de rend im ien to , en 
e sfe ras parc ia les, tan to  ba jo  aspectos 
económ icos, com o, en  p a rticu la r  as
pectos, supraeconóm icos (aspec tos po
líticos d e  espacio , sociales, m ilita res, 
etc). El au to r llega  a la  conclusión  de 
que e l  sis tem a de tráfico se substrae  
co n s iderab lem en te  a  u n a  regu lac ió n  
econom ica de m ercado , y  d epende de 
la  regu lac ió n  o rd en ad o ra  p o r p a rte  del 
E stado. T am bién la  p a r te  del tráfico  
ind iv idualm en te  o rgan izad a  ten d ría  que 
s e r  in co rp o rad a  al s is tem a del o rden  
to ta l p o r m edidas e s ta ta les .
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